
Vorsicht
Nadelstiche !

Informationen für Beschäftigte 
im Gesundheitswesen
und in der Wohlfahrtspflege



Nadelstichverletzungen 
vermeiden!

Über 750.000 Beschäftigte im
stationären Versorgungsbereich
des Gesundheitswesens sind
täglich den Risiken durch Nadel-
stichverletzungen ausgesetzt.
Experten schätzen, dass sich
jährlich mehr als 500.000
Nadelstichverletzungen in
Deutschland ereignen, jedoch
werden nur etwa 13 Prozent der
Fälle gemeldet. 

Der Kontakt mit Blut oder Kör-
perflüssigkeiten von Patienten
birgt die Gefahr, sich durch Erre-
ger wie Hepatitis B-Virus (HBV),
Hepatitis C-Virus (HCV) oder
das Aids-Virus (HIV) zu infizie-
ren. Gefährdet sind nicht nur
Berufsgruppen, die direkten
Kontakt mit Patientinnen und
Patienten haben, wie Ärztinnen
und Ärzte oder Pflegepersonal,
sondern auch Berufsgruppen
aus dem medizinisch-techni-
schen Bereich oder Reinigungs-
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personal. Während gegen
Hepatitis B Impfstoffe schon ver-
fügbar sind, ist mit Impfstoffen
gegen Hepatitis C und HIV vor-
läufig nicht zu rechnen.

Die Bedeutung von Nadelstich-
verletzungen im Gesundheitswe-
sen haben die Vereinte Dienst-
leistungsgewerkschaft (ver.di)
und den Länderausschuss  für
Arbeitsschutz und Sicherheits-
technik (LASI) veranlasst, über
die Infektionsrisiken zu informie-
ren – denn Nadelstichverletzun-
gen sind grundsätzlich vermeid-
bar ! 

Gemeinsames Anliegen muss es
sein, das Infektionsrisiko für
Beschäftigte im Gesundheitswe-
sen deutlich zu senken und das
Problembewusstsein für die
gesundheitlichen Gefahren von
Nadelstichverletzungen zu stär-
ken. Dazu müssen potentielle

Gefährdungen im Betrieb
ermittelt, wirksame Maßnahmen
festgelegt und letztendlich kon-
sequent umgesetzt werden. Dies
bedeutet, dass Arbeitgeber
geeignete Voraussetzungen
schaffen und betriebliche Akteu-
re im Arbeits- und Gesundheits-
schutz einschließlich der
Betriebs- und Personalräte ihre
Beratungs- und Mitwirkungsmög-
lichkeiten stärker nutzen müssen.
Diese Bemühungen sind von
den gefährdeten Berufsgruppen
aktiv zu unterstützen. Denn
Nadelstichverletzungen sind vor
allem dann vermeidbar, wenn
Sicherheitsvorschriften konse-
quent umgesetzt und moderne
Sicherheitsprodukte eingesetzt
werden und wenn das Personal
bestmöglich informiert und unter-
wiesen wird. 



Nadelstichverletzungen sind
Stich-, Schnitt- und Kratzverlet-
zungen der Haut zum Beispiel
durch Nadeln oder Messer.

Wenn diese Gegenstände mit
Blut oder anderen Körperflüssig-
keiten verunreinigt waren, kön-
nen sie Ursache  von schweren
Infektionskrankheiten wie Hepa-
titis B, Hepatitis C, und HIV
(AIDS) sein. Sie stehen seit Jah-
ren mit an der Spitze der Unfall-

statistiken im Gesundheitswesen. 
Dass die Infektionsrisiken durch
Nadelstichverletzungen nach
wie vor unterschätzt werden
zeigt sich dadurch, dass nur ein
Bruchteil der Nadelstichverlet-
zungen tatsächlich gemeldet
wird. Dabei ist die Meldung
einer Nadelstichverletzung nicht
nur aus versicherungsrechtlichen
Gründen für die Betroffenen
wichtig. Jede umgehende Mel-
dung einer Nadelstichverletzung
trägt dazu bei, dass systemati-
sche Fehler am Arbeitsplatz
erkannt und beseitigt und so ein
wichtiger Beitrag zur Verbesse-
rung der vorhandenen Arbeits-
bedingungen geleistet werden
kann. 

Was  s i nd  Nade l s t i c hve r le tzungen?

Über 750.000 Beschäftigte in stationären

Versorgungsbereichen sind täglich den 

Risiken von und durch Nadelstich-

verletzungen ausgesetzt.
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Die folgende Tabelle fasst die
wichtigsten Informationen über
die Infektionsgefährdung von
Hepatitis B-Virus (HBV), Hepatitis
C-Virus (HCV) und Humanes
Immunodefizienzvirus (HIV)
zusammen. 
Aus dem prozentualen Anteil
infektiöser Personen und der
Übertragungswahrscheinlichkeit
errechnet sich das Infektionsrisi-
ko. Demnach ist das Risiko, sich
nach einer Nadelstichverletzung
mit Hepatitis B-Virus zu infizieren
- im Vergleich zu Hepatitis C-

Virus und HIV - besonders hoch
(1:250). Da ein Impfstoff gegen
Hepatitis B zur Verfügung steht,
ist deshalb eine Impfung zu emp-
fehlen. 
Über die gesundheitlichen Belas-
tungen hinaus bedeutet eine
Infektion in vielen Fällen Berufs-
unfähigkeit – mit allen finanziel-
len und sozialen Konsequenzen.
Abgesehen davon verbirgt sich
hinter jedem „Einzelfall“ oft ein
tragisches menschliches Schick-
sal.

We lche  E r reger  können  nach  e ine r  Nade l -
s t i c hve r le tzung  e ine  In fek t ion  aus lösen?

Erkrankung

Übertragungsweg

Infektiöse Personen
in Deutschland

Übertragung nach 
Nadelstichverletzung

Infektionsrisiko

Impfstoff vorhanden

Hepatitis B-
Virus (HBV)

Leberentzündung

Blut, Serum, 
Wundexudate,
Speichel

1,3 %

300 von 1000

1:250

ja

Hepatitis C-
Virus (HCV)

Leberentzündung

Blut, Serum, 
Wundexudate,
Speichel

0,5 %

30 von 1000

1:6500

nein

Humanes Immuno-
defizienzvirus (HIV)

AIDS

parenteral (Schnitt-
u.Stichverletzun-
gen) sowie sexuell,
vertikal, oral durch
Blut, Serum usw.

0,05 %

3 von 1000

1:650000

nein



Alle Beschäftigten im Gesund-
heitswesen und in der Wohl-
fahrtspflege, die bei der
Behandlung oder Pflege von
Patienten, bei Reinigungsarbei-
ten und beim Umgang mit Abfäl-
len direkt mit Blut oder anderen
Körperflüssigkeiten in Berührung
kommen, sind infektionsgefähr-
det. Dies sind beispielsweise
ärztliches Personal, Pflegeperso-
nal, Laborpersonal, Funktions-
personal, Reinigungspersonal,
Hilfspersonal, Zivildienstleisten-
de, Pflegehilfen, auch Praktikan-
ten und Studenten. 

Nur wenn ein behandelter
Patient infektiös ist, kann eine
Infektion erfolgen. Infektiöses
Patientenblut kann übertragen
werden durch

•Nadelstiche beim unzulässigen
Zurückstecken einer Kanüle in
die Schutzkappe (recapping),

•Stich- oder Schnittverletzungen
an einem scharfen oder spit-
zen Instrument oder an „her-
umliegenden“ bzw. vergesse-
nen Kanülen,

Wer  i s t  ge fäh rde t?
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•Stich- oder Schnittverletzungen
an spitzen oder scharfen
Gegenständen und Abfällen,
die unzulässig in nicht durch-
stichsicheren, überfüllten
Behältern oder Müllsäcken
gesammelt und entsorgt wur-
den.

Die Übertragungswahrschein-
lichkeit hängt im Wesentlichen
davon ab 

•mit wie vielen infektiösen
Patienten gearbeitet wird,

•mit welchen Erregern die
behandelten Patienten infiziert
sind,

•in welcher Form und wie häu-
fig der Kontakt mit Körperflüs-
sigkeiten, insbesondere Blut,
aufgrund der Tätigkeiten sein
kann,

•wie tief die Verletzung ist,
•wie viel Blut oder Körperflüs-

sigkeit auf der Nadel ist,

•ob die Nadel vor der Stichver-
letzung bereits in der Arte-
rie/Vene des behandelten
Patienten gesteckt hat und

•ob sich der Patient im fortge-
schrittenen Stadium der Infek-
tion (HIV) befindet.

Das Infektionsrisiko hängt auch
von der Art und Schwere der
Verletzung ab – allerdings ist
immer grundsätzlich größte Vor-
sicht geboten, denn selbst klein-
ste - oft als Bagatellverletzung
bezeichnete Hautläsionen - kön-
nen zu einer schwerwiegenden
Infektion und zur Berufskrankheit
führen. 

Experten schätzen, dass sich jährlich 

mehr als 500.000 Nadelstichverletzungen

ereignen.



Die  Gefährdungsbeur te i l ung  –
das  A  und  O der  P räven t ion

Ein erster Schritt, um Anhalts-
punkte für notwendige Verände-
rungen von Arbeitsbedingungen
auszumachen, ist eine Bestands-
aufnahme der möglichen
Gefährdungen im betrieblichen
Alltag.

Die Gefährdungsbeurteilung,
die das Arbeitsschutzgesetz für
alle Arbeitgeber vorschreibt,
eröffnet die Möglichkeit einer
systematischen betrieblichen
Problemanalyse. Sie ist Aus-
gangspunkt für die Gestaltung
eines vorbeugenden, systemati-
schen und umfassenden Arbeits-

schutzes. Aus dieser Beurteilung
sind die erforderlichen Schutz-
maßnahmen abzuleiten. 
Im Hinblick auf die Infektionsge-
fährdung der Beschäftigten sind
insbesondere die Vorschriften
der Biostoffverordnung (Bio-
StoffV) und der Technischen
Regeln für Biologische Arbeits-
stoffe (TRBA) zu berücksichti-
gen. Das Ergebnis der Gefähr-
dungsbeurteilung ist zu doku-
mentieren. Neben den Fachkräf-
ten für Arbeitssicherheit und den
Betriebs- bzw. Personalärzten ist
auch der Betriebs- oder Perso-
nalrat zu beteiligen.
Bei Beschäftigten verschiedener
Arbeitgeber, die an einem
Arbeitsplatz tätig sind, muss die
Verantwortlichkeit zwischen den
Arbeitgebern abgestimmt wer-
den. 
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Nadelstichverletzungen treten
bei Verletzungen durch kontami-
nierte Kanülen, Lanzetten oder
Skalpelle und beim Eindringen
von Blut über die verletzte Haut
auf. Sie können durch die folgen-
den technischen und organisato-
rischen Maßnahmen verhindert
werden:
•Alle spitzen, scharfen oder zer-

brechlichen Arbeitsgeräte
durch Arbeitsgeräte oder –ver-
fahren ersetzen, bei denen kei-
ne oder eine geringere Gefahr
von Stich- oder Schnittverlet-
zungen besteht (siehe hierzu
auch TRBA 250 „Biologische
Arbeitsstoffe im Gesundheits-
wesen und in der Wohlfahrts-
pflege“).

•Technische Produkte einsetzen,
die Stich- und Schnittverletzun-
gen durch technische Vorrich-
tungen verhindern, wie z.B. Ein-
malspritzen, deren Kanülen
sich nach Gebrauch selbst-
ständig in eine Schutzhülle
zurückziehen, Sicherheitssprit-
zen mit arretierbarem Kanülen-

schutz (ist das Zurücksetzen
der Schutzkappe systembe-
dingt nicht zu vermeiden, wie
z.B. bei Insulin-Injektionsgerä-
ten, so müssen Hilfsmittel zur
Verfügung stehen, mit denen
die Schutzkappen gehalten
werden können), sichere Blut-
entnahmesysteme mit integrier-
ter Sicherheitsvorrichtung,
Venenverweilkanülen und
–katheter, deren Injektionsna-
deln beim Herausziehen auto-
matisch stumpf werden,
Sicherheitsskalpelle mit beson-
derer Vorrichtung zum gefahr-
losen Auswechseln von Klin-
gen, Lanzetten mit autoretrakti-
ven Mechanismen, zusätzliche
Kanülenbehälter für die Kittelta-
sche (s.c. Kanülen, Blutzucker-
lanzetten).

•Spitze und scharfe Gegenstän-
de, wie Kanülen, Lanzetten und
Skalpelle, dürfen nur in bruchsi-
cheren Entsorgungsbehältern in
den Abfall gegeben werden. 

Nur ca. 13% der Nadelstichverletzungen

werden gemeldet.

Schu tz  du rch  gee igne te  Maßnahmen



Technische Regeln für 

biologische Arbeitsstoffe 

berücksichtigen.

Die spitzen und scharfen Ge-
genstände sind direkt nach
Gebrauch in bruchsicheren
Behältern zu sammeln. Die
geeigneten Behältnisse müssen
dort vorhanden sein, wo mit
den gefährlichen Gegenstän-
den zu rechnen ist. In Behand-
lungs- und Arbeitsräumen kön-
nen sie dauerhaft aufgestellt
werden. In die Patientenzimmer
können sie bei entsprechenden
Eingriffen mitgenommen werden.

•Informationen für Beschäftigte
bereitstellen (z.B. Merkblätter
zur Unfallmeldung und zur Ver-
meidung von Stichverletzungen). 

•Beschäftigte regelmäßig über
auftretende Gefährdungen und
die zu treffenden Schutzmaßnah-
men informieren und schulen. 

•Verletzungen vollständig er-
fassen und dokumentieren (z.B.
über geeignete Software) sowie
zusätzliche Arbeitsanweisungen
als Folge eines Unfalls mit ggf.
schweren Infektionen erstellen.

•Arbeitsplatzbezogene Arbeits-
anweisungen bereitstellen, die
die sachgerechte Entsorgung
von benutzten Spritzen, Kanü-
len, Einweg-Skalpellen o.ä und

den Transport von gebrauchten
stechenden oder schneidenden
Instrumenten (Blutabnahme-
Tablett) regeln.

•Hautschutzplan regelmäßig
aktualisieren und überprüfen,
ob er eingehalten wird, Ver-
bandsbuch in jedem Erste-Hilfe-
Kasten überprüfen, vorgeschrie-
bene Schutzausrüstungen tra-
gen (z.B. Handschuhe, die u.U.
auch doppelt zu tragen sind,
evtl. Schutzbrille).

•Impfungen anbieten! Gegen
Hepatitis B stehen Impfstoffe
verschiedener Hersteller zur
Verfügung. Der Arbeitgeber
muss sicherstellen, dass die
Beschäftigten im Gesundheits-
dienst über die für sie sinnvollen
Impfungen informiert sind. Er
legt die erforderlichen Impf-
maßnahmen in der Regel
gemeinsam mit dem Betriebs-
arzt fest. Gegen Hepatitis C
und HIV stehen zur Zeit keine
Impfstoffe zur Verfügung. Hier
müssen deshalb organisatori-
sche und technische Maßnah-
men für einen zuverlässigen
Infektionsschutz sorgen.
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Als Sofortmaßnahme sollte die
Wunde möglichst zum Bluten
gebracht und die Einstichstelle
mit Händedesinfektionsmittel
gründlich gespült werden. Jede
Nadelstichverletzung ist umge-
hend dem Betriebsarzt zu mel-
den.
Nadelstichverletzungen sind kei-
ne „Bagatellfälle“. Mit Informa-
tionen über Art, Vorkommen,
Infektionsquellen und Verletzung
können Risiken systematisch ver-
ringert werden. Nur so wird
sichergestellt, dass vorhandene
Mängel am Arbeitsplatz erkannt
und beseitigt werden. Es sind
alle erforderlichen Maßnahmen
zu treffen, um gesundheitliche
Schäden zu verhindern. 
Auch versicherungsrechtlich ist
die unmittelbare Meldung von
großer Bedeutung. Nur wenn
das auslösende Ereignis sorgfäl-
tig dokumentiert worden ist,
kann etwa im Falle eines Berufs-
krankheitenverfahrens der kon-
krete Zusammenhang von Tätig-
keit, Infektion und Erkrankung
nachgewiesen werden. Außer-
dem wird durch die umgehende
Meldung jeder Nadelstichverlet-

zung dazu beigetragen, dass
Fehler an einem Arbeitsplatz
erkannt und beseitigt werden
und so ein wichtiger Beitrag zur
Verbesserung der vorhandenen
Arbeitsbedingungen geleistet
wird.

Nadelstichverletzungen passie-
ren! Sie sind aber nur selten die
Folge von persönlichem Fehlver-
halten. Entscheidend sind viel-
mehr die Arbeitsbedingungen,
die Arbeitstechniken, die Gerä-
tetechnik und weitere Faktoren,
die vom einzelnen Beschäftigten
nicht immer beeinflusst werden
können. Die daraus resultieren-
den Gesundheitsgefährdungen
müssen gemeinsam beseitigt
werden.

Was  t un ,  wenn ’ s  t ro tzdem pass ie r t  i s t  ?
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TRBA 250: Biologische Arbeits-
stoffe im Gesundheitswesen und in
der Wohlfahrtspflege

Weitere Veröffentlichungen auch
zu anderen Themen finden Sie im
Internet unter: 

lasi.osha.de

www.nadelstichverletzung.de

www.hepatitis-c.de

www.needlestick.org

www.hepatitis-care.de

www.medexgroup.de

www.bd.com/de

www.hepatitis.at
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